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 Abkürzungen

Abs. Absatz
AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz
AdVermiStAnKoV Verordnung über die Anerkennung von Adoptions-

vermittlungsstellen sowie die im Adoptionsvermitt-
lungsverfahren zu erstattenden Kosten

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union

AG Ausführungsgesetz, Aktiengesellschaft
AGKJHG Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und 

 Jugendhilfegesetzes
AGSG Bayer. Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch
AGSGB XII Landesausführungsgesetz zur Ausführung des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
AO Abgabenordnung
ASD Allgemeiner Sozialdienst
AsylVfG Asylverfahrensgesetz
AufenthG Aufenthaltsgesetz
AGSG Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz
BDSG Bundesdatenschutzgesetz
BEEG Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz
BKGG Bundeskindergeldgesetz
BNotO Bundesnotarordnung
BSG Bundessozialgericht
bspw. beispielsweise
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
d.h. das heißt
DSGVO Datenschutz – Grundverordnung
etc. et cetera
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EU Europäische Union
ff. fortfolgende
GastG Gaststättengesetz
GdB Grad der Behinderung
GewO Gewerbeordnung
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggf. gegebenenfalls
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
grds. grundsätzlich
i.d.R. in der Regel
i.S.v. im Sinne von
i. V. m. in Verbindung mit
JVA  Justizvollzugsanstalt
Kap. Kapitel
KiTa Kindertagesstätte
KKG Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz
LSG Landessozialgericht 
NRW Nordrhein-Westfalen
OEG Opferentschädigungsgesetz
OVG Oberverwaltungsgericht
RDG Rechtsdienstleistungsgesetz
s. siehe
S. Seite, Satz
SchKG Schwangerschaftskonfliktgesetz
SchwbAwV Schwerbehindertenausweisverordnung
SGB (I–XIV) Sozialgesetzbuch (Die römische Zahl gibt den Na-

men des jeweiligen Buchs an)
SGG  Sozialgerichtsgesetz 
StGB Strafgesetzbuch
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
u.a. unter anderem
UVG  Unterhaltsvorschussgesetz
v.a. vor allem
VA  Verwaltungsakt
VGH  Verwaltungsgerichtshof
VwGO  Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG  Verwaltungsverfahrensgesetz
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VwVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz
VwZVG Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
WoGG Wohngeldgesetz
z.B. zum Beispiel
ZPO Zivilprozessordnung
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Vorwort zur dritten Auflage

Die vielen positiven Rückmeldungen zu den ersten Auflagen haben 
mich darin bestätigt, das Konzept des vorliegenden Grundkurses beizu-
behalten. Der Inhalt wurde jedoch an einige gesetzliche Neuregelungen 
angepasst, etwa an die Reform des SGB VIII aus dem Jahr 2021. Das 
Datenschutzkapitel wurde noch einmal kritisch durchgesehen und über-
arbeitet, sodass nun wieder eine aktuelle Fassung auf dem Rechtsstand 
1.9.2022 vorgelegt werden kann.

Leider ist aufgrund der „männlichen“ Rechtssprache (z.B. „Arbeitge-
ber“, „Vormund“, „Betreuer“, „Verantwortlicher“) eine geschlechts-
neutrale Darstellung immer noch nicht durchgängig zu bewerkstelli-
gen, wenn gleichzeitig die korrekten juristischen Begriffe verwendet 
und eine gute und einfache Lesbarkeit erreicht werden sollen. Daher 
bitte ich weiterhin um Verständnis für die Übernahme vieler männlicher 
Begriffe aus dem Gesetzeswortlaut. Selbstverständlich sind mit den Be-
zeichnungen aber jeweils alle Geschlechter gemeint! Wie immer bin ich 
für alle Anregungen offen und dankbar.

München, im Dezember 2022   Jörg Reinhardt
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Vorwort zur ersten Auflage

Das Sozialverwaltungsrecht spielt in vielen Bereichen der Sozialen Ar-
beit und des Sozialmanagements eine zunehmend wichtige Rolle. Von 
der Begleitung von Arbeitssuchenden über die Jugendhilfe bis hin zur 
Tätigkeit in den Allgemeinen Sozialen Diensten überlagern Zuständig-
keiten und Verfahrensfragen immer wieder die fachlich-inhaltlichen 
Aspekte. Den Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Akte der Verwaltung 
kommt in Zeiten knapper Kassen eine immer größere Bedeutung zu.

Der vorliegende Grundkurs soll den Einstieg in das abstrakte und 
wenig griffige Thema des Sozialverwaltungsrechts anhand vieler Bei-
spiele, vor allem aus dem Kinder- und Jugendhilferecht, erleichtern. 
Wie bei jedem juristischen Lehrbuch ist es für das Verständnis des Tex-
tes unerlässlich, dass die darin zitierten Gesetzesbestimmungen parallel 
mitgelesen werden.

Die einschlägigen Landesgesetze und die strukturellen Rahmenbe-
dingungen der sechzehn – teilweise grundverschiedenen – Landesver-
waltungen machen es leider unmöglich, im Rahmen eines Grundkurses 
die Situation in den einzelnen Bundesländern umfassend darzustellen. 
Zudem bitte ich um Nachsicht, dass ich zumeist die männliche Form 
von Personenbezeichnungen verwende. Dies soll zur Lesbarkeit des 
Grundkurses beitragen – auch das Gesetz verwendet oftmals nur die 
männliche Form.

Schließlich danke ich meinem Sohn Jan für die Idee und wichti-
ge Hinweise zu diesem Buch, Frau Sandra Möbius für ein erstes kri-
tisch-konstruktives „Gegenlesen“ aus studentischer Sicht sowie Rolf P. 
Bach, Iris Egger-Otholt und Antje Krebs für ergänzende Informationen 
zu den Verwaltungsstrukturen außerhalb Bayerns. Für Hinweise auf 
Fehler oder Anregungen zur Verbesserung bin ich jederzeit dankbar.

München, im Juli 2014  Jörg Reinhardt
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1 Grundbegriffe

1.1 Verwaltung

Die Verwaltung ist die Exekutive im Sinne der klassischen Staatstheo-
rie, die von den drei Staatsgewalten Legislative (Gesetzgebung), Judi-
kative (Rechtsprechung) und eben der Exekutive (Verwaltung) ausgeht. 
Aufgabe der Verwaltung ist der Vollzug und die Durchsetzung der 
Gesetze.

Da das staatliche und gesellschaftliche Zusammenleben in nahe-
zu allen Bereichen durch normative Regelungen geordnet ist, sind die 
staatlichen und kommunalen Behörden mit der Umsetzung von Bestim-
mungen aus den verschiedensten Rechts- und Lebensbereichen befasst. 
Diese reichen vom Baurecht über das Arzneimittel- und Polizeirecht bis 
hin zum Sozialhilfe- oder Straßenverkehrsrecht.

Angesichts dieser enormen Aufgabenvielfalt wird grundsätzlich 
unterschieden zwischen der Leistungsverwaltung und der Eingriffs-
verwaltung: Die Eingriffsverwaltung dient der Durchsetzung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung, indem sie Bürgerinnen und Bür-
gern konkrete Verhaltensvorgaben macht (z. B. eine bestimmte Art des 
Bauens vorschreibt, Demonstrationen untersagt, Lärmschutzauflagen 
durchsetzt etc.) und damit zwangsläufig hoheitlich, d. h. „von oben“, in 
die Rechts- und Freiheitssphäre der Betroffenen eingreift.

Beispiele

Weitere Beispiele für die Eingriffsverwaltung sind polizeiliche Maßnah-
men (z. B. ein Platzverweis, die Ingewahrsamnahme oder die Feststellung 
von Personalien); ordnungs- und sicherheitspolitische Schutzmaßnah-
men (z. B. Baustopps, Badeverbote, Gewerbeuntersagungen); auslän-
derrechtliche Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) oder ein-
greifende Jugendhilfemaßnahmen (z. B. Inobhutnahme, Heim- und 
KiTa-Aufsicht).



16  Grundbegriffe

Die Verwaltung hat aber nicht nur den Auftrag zur Durchsetzung von 
Regeln und Verboten, sondern sie erbringt auch verschiedenste Leistun-
gen für die Bürgerinnen und Bürger. Diesen Teilbereich behördlicher 
Aufgaben bezeichnet man als Leistungsverwaltung.

Beispiele

Beispiele für die Leistungsverwaltung sind die Wasser- und Elektrizitäts-
versorgung; Müllabfuhr; Krankenhausversorgung; Förderung kultureller 
und sportlicher Angebote; familienpolitische Leistungen; öffentlicher 
Personennahverkehr; Kindertagesbetreuung; Versorgung mit Schulen 
und Hochschulen; Wirtschaftsförderung; Arbeitsförderung; Grundsiche-
rung; Altersrente; Sozialhilfe etc.

Die Sozialverwaltung hat den Auftrag zur Umsetzung der sozialen 
Leistungsgesetze, d. h. der einzelnen Bücher des SGB und der zuge-
hörigen Gesetze nach § 68 SGB I. Sie ist damit „klassische“ Leistungs-
verwaltung, denn sie erbringt gemäß § 11 SGB I Sozialleistungen in der 
Form von Dienstleistungen (z. B. Arbeitsvermittlung, Erziehungsbera-
tung), Sachleistungen (z. B. Hilfsmittel für kranke und behinderte Men-
schen) und Geldleistungen (z. B. Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, 
Elterngeld, BAföG oder Opferentschädigungsrenten).

1.2 Verwaltungsrecht

Das Verwaltungsrecht regelt die hoheitliche Tätigkeit der öffentlichen 
Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist deshalb – 
neben dem Staatsorganisations- und Verfassungsrecht sowie dem Straf-
recht  – Teil des öffentlichen Rechts. Hoheitliche Tätigkeit bedeutet 
aber nicht zwingend, dass eine Behörde nur eingreifende Maßnahmen 
trifft: Auch die Entscheidung über Leistungen ist hoheitlich, denn 
auch die Leistungsverwaltung erfüllt staatliche Aufgaben in einem 
Über- / Unterordnungsverhältnis gegenüber Menschen oder privatrecht-
lichen Vereinigungen (Kap. 3.1). Damit gehört auch die Leistungsver-
waltung zum öffentlichen Recht.

Innerhalb des weiten Feldes des Verwaltungsrechts unterscheidet 
man das allgemeine Verwaltungsrecht (Kap. 1.2.1) und das besondere 
Verwaltungsrecht (Kap. 1.2.2).
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1.2.1 Allgemeines Verwaltungsrecht

Für die hoheitliche Tätigkeit der Verwaltung gelten bestimmte, letztlich 
auf das Rechtsstaatsprinzip zurückgehende Grundsätze, die von so 
grundlegender Bedeutung sind, dass sie für alle Verwaltungsbereiche 
in gleicher Weise gelten müssen. Diese Grundsätze sind Gegenstand 
des allgemeinen Verwaltungsrechts. Hierzu gehören etwa der Gleich-
behandlungsgrundsatz und das Willkürverbot (Art.  3 GG), aber auch 
grundlegende Vorgaben für ein faires und rechtsstaatliches Verwal-
tungshandeln wie das Recht, vor negativen Verwaltungsentscheidungen 
angehört zu werden. Zudem sind zentrale Begriffe (z. B. die Definition 
des Verwaltungsakts und des öffentlich-rechtlichen Vertrags) sowie ele-
mentare Verfahrensfragen (etwa diejenige, ob auch Minderjährige oder 
juristische Personen Anträge stellen und an einem Verwaltungsverfah-
ren beteiligt sein können) im allgemeinen Verwaltungsrecht geregelt.

Die Verfahrensvorgaben des allgemeinen Verwaltungsrechts, die 
von den Bundesbehörden (z. B. dem Zoll oder der Bundespolizei) 
zu beachten sind, sind bundesrechtlich geregelt, nämlich im Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG), dem Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) des Bun-
des. Im Bereich der Landesbehörden und der Kommunen haben da-
gegen die Länder die Organisationshoheit (Art. 83 GG). Diese haben 
deshalb eigene Landesverwaltungsverfahrensgesetze (z. B. in Bayern 
das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz, in Nordrhein-Westfalen 
das VwVfG NRW, in Thüringen das Thüringer Verwaltungsverfahrens-
gesetz) sowie landesrechtliche Regelungen zur Zustellung von Schrift-
stücken und der zwangsweisen Durchsetzung von Regelungen erlassen 
(z. B. das Bayerische oder das Thüringer Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz; in Nordrhein-Westfalen das dortige Landeszu-
stellungsgesetz und das VwVG  NRW). In diesen Landesgesetzen ist 
das allgemeine Verwaltungsrecht für die Behörden der Länder und der 
Kommunen geregelt.

Für die Anwendung des Bundes- oder Landesverwaltungsverfah-
rensrechts kommt es also nicht darauf an, ob ein Bundes- oder ein 
Landesgesetz vollzogen wird; entscheidend ist ausschließlich, ob eine 
Bundes- oder eine Landesbehörde tätig wird!
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Beispiele

Wird der Zoll tätig, dann ergeben sich die allgemeinen Bestimmungen 
zum Verfahren aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (Vw-
VfG), denn die Zollbehörden sind Bundesbehörden. Die Zustellung von 
Bescheiden hat gemäß dem Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) und 
die Vollstreckung, also die Durchsetzung von Regelungen der Zollbehör-
den, nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) des Bundes zu 
erfolgen. Handelt dagegen eine Landes- oder eine Kommunalbehörde 
(etwa die Ausländerbehörde, das Bauamt, die Polizei oder das Ordnungs-
amt), dann hat diese die allgemeinen Verwaltungsgesetze des Landes zu 
beachten, in Bayern also das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz 
sowie das Bayerische Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setz.

1.2.2 Besonderes Verwaltungsrecht

Da die Verwaltung höchst unterschiedliche Tätigkeitsfelder abzudecken 
hat, benötigt sie bereichsspezifisch unterschiedlich ausgestaltete Ver-
fahren, um jeweils auf sinnvollem Wege zu praktikablen Ergebnissen zu 
kommen. Naturgemäß werden für eine erfolgreiche polizeiliche Tätig-
keit andere Verfahrensbestimmungen sinnvoll sein als für das Pflege-
kinderwesen, das Baurecht oder die Krankenhausplanung. Würden alle 
Verwaltungsbereiche nach denselben Kriterien arbeiten, wären häufig 
kaum passgerechte Verfahren zu erwarten. Daher gibt es eine Vielzahl 
von Gesetzen mit fachspezifischen Sondervorschriften und Spezial-
regelungen, die nur für bestimmte, abgegrenzte Verwaltungsbereiche 
gelten. Diese Sondervorschriften sind niedergelegt im besonderen 
Verwaltungsrecht.

Beispiele

Beispiele für Vorschriften des besonderen Verwaltungsrechts sind etwa 
die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Erteilung einer Bauge-
nehmigung in den Baugesetzen des Bundes und der Länder, die Voraus-
setzungen für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers nach dem 
AufenthG, die Regelungen über lebensmittelrechtliche Verbote oder die 
Zulassung von Arzneimitteln im Arzneimittelrecht.
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Gemäß dem juristischen Grundsatz „lex specialis vor lex generalis“ 
geht das besondere Verwaltungsrecht dem allgemeinen Verwaltungs-
recht vor. Bei der Gesetzesanwendung ist daher zunächst immer zu 
überlegen, ob für einen konkreten Fall spezialgesetzliche Bestimmun-
gen existieren. Ist dies der Fall, dann hat die Verwaltung diese zu be-
rücksichtigen. Gibt es dagegen keine Sonderregelungen, dann (und nur 
dann!) darf die Verwaltung auf die Bestimmungen des allgemeinen Ver-
waltungsrechts zurückgreifen.

Beispiel

Das Gaststättengesetz ermöglicht, dass jederzeit Auflagen zum Schutz 
von Gästen, in der Gaststätte Beschäftigten oder Anwohnern getroffen 
werden können (§ 5 GastG). Diese Regelung ist vorrangig gegenüber der 
allgemeinen Möglichkeit im jeweiligen Landesverwaltungsverfahrensge-
setz, Auflagen zu erlassen (z. B. Art. 36 BayVwVfG).

1.3  Sozialverwaltungsrecht

Das Sozialrecht ist derjenige Teil des (Leistungs-)Verwaltungsrechts, 
welcher die Sozialleistungen regelt (§ 1 Abs. 1 SGB I). Es ist gesondert 

Allgemeines und besonderes 
Verwaltungsrecht 

Besonderes Verwaltungsrecht:  
Fachspezifische Regelungen für bestimmte Verwaltungszweige 

z.B. Baurecht, Sozialhilferecht, Polizeirecht, Gewerberecht  

 Allgemeines Verwaltungsrecht: 
 Grundsätze für alle Bereiche der Verwaltung 

 z.B. Willkürverbot, Begriff des Verwaltungsakts, Amtshilfe 

GEHT VOR  

Übersicht 1
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von den übrigen die Verwaltung betreffenden Gesetzen im Sozialge-
setzbuch und dessen Nebengesetzen (das sind alle in § 68 SGB I ge-
nannten Gesetze) niedergelegt. Das Sozialverwaltungsrecht regelt die 
hoheitliche Tätigkeit der Sozialbehörden. Das sind die Behörden, die 
das SGB und seine Nebengesetze vollziehen. Auch im Sozialrecht un-
terscheidet man allgemeines und besonderes Sozialverwaltungsrecht.

1.3.1  Allgemeines Sozialverwaltungsrecht

Das allgemeine Sozialverwaltungsrecht und das Sozialverwaltungs-
verfahren sind vor allem im SGB X geregelt, das weitestgehend den 
Wortlaut des VwVfG und der Verwaltungsverfahrensgesetze der Län-
der übernommen hat. Wichtige weitere allgemeine Regelungen (z. B. 
zu den behördlichen Auskunfts- und Beratungspflichten oder den Mit-
wirkungspflichten der Betroffenen) finden sich aber auch im SGB I. 
Die Vorschriften des allgemeinen Sozialverwaltungsrechts gelten im 
Gegensatz zum allgemeinen Verwaltungsrecht (Kap. 1.2.1) unabhän-
gig davon, ob eine Sozialleistung durch eine Bundesbehörde oder die 
Landessozialbehörden erbracht wird (die hierfür nach § 1 Abs. 1 S. 2 
SGB  X erforderliche Anwendbarkeitserklärung ist für alle wichtigen 
Bereiche des Sozialrechts erfolgt).

1.3.2  Besonderes Sozialverwaltungsrecht

Die fachbereichsspezifischen Sondervorschriften und Spezialregelun-
gen, die nur in Bezug auf einzelne Sozialleistungen gelten, finden sich 
in den Büchern II bis IX und XI, XII und XIV des SGB sowie in den in 
§ 68 SGB I genannten Nebengesetzen (z. B. dem BAföG, dem Wohn-
geldgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz etc.).

Beispiele

Bspw. sind die Bestimmungen über die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (SGB V), die Voraussetzungen für eine KiTa-Be-
triebserlaubnis nach dem SGB VIII, die Regelungen zur Feststellung des 
Pflegegrades (§ 15 SGB XI) oder einer Behinderung (§ 152 SGB IX) etc. 
zum besonderen Sozialverwaltungsrecht zu rechnen.


